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 Veröffentlicht am 24.06.2019

Norm

ABGB §94

Rechtssatz

In den Fällen des Miteigentums an der Ehewohnung bzw des gemeinsamen Wohnungseigentums ist bei der

Anrechnung des ktiven Mietwerts auch die anteilige eigene Wohnversorgung des unterhaltsberechtigten Ehegatten

zu berücksichtigen, sofern er mit den Kosten der Wohnversorgung nicht belastet ist.
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